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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1970

Norm

WWG §15 Abs7

WWG §19 Abs5

Rechtssatz

Der Ersteher einer mit einem Pfandrecht des WWF belasteten Liegenschaft hat, sofern die Forderung des WWF in der

Verteilungsmasse Deckung 5ndet und daher durch Barzahlung zu berichtigen ist, keinen Anspruch auf

Mehrleistungsvergütung im Sinne des § 15 Abs 7 WWG.
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